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Achtung Falle: Teileinspruchsentscheidung

Presseinformation

Der wachsenden Zahl von Einsprüchen – 2006 immerhin ein Anstieg um mehr als 30 Prozent – begegnet der Fiskus verstärkt mit Teileinspruchsentscheidungen. Der Nachteil für Steuerpflichtige besteht darin, dass es danach keine Möglichkeit mehr gibt, den Einspruch noch zu erweitern. 
Die Finanzämter reagieren derzeit recht schnell auf Mustereinsprüche mit Teileinspruchsentscheidungen. Die zügige Bearbeitung der Einsprüche erscheint lobenswert, hat jedoch einen Haken. 

Zum Hintergrund: Wer über laufende Finanzgerichtsverfahren informiert ist, kann sich an Musterklagen anhängen und bei positivem Ausgang des Verfahrens profitieren. Dazu ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides Einspruch einzulegen und mit Hinweis auf das jeweilige Aktenzeichen Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung zu beantragen. Der Bescheid bleibt dann solange offen, bis ein Urteil in dieser Sache fällt. Das kann Jahre dauern. Bis dahin besteht die Möglichkeit, den Einspruch zu erweitern. Nicht nur Vergessenes kann nachträglich beantragt, sondern auch von positiver Rechtsprechung in anderen Punkten profitiert werden. 

Dem ist nun mit der Lösung der Teileinspruchentscheidung ein Riegel vorgeschoben worden. Für Steuerpflichtige bedeutet das, den Bescheid noch gründlicher zu prüfen. Werden weitere Einspruchsgründe gefunden, erhöht sich die Chance, den Bescheid länger offen zu halten. Eine steuerliche Beratung kann dann hilfreich sein.


Lohnsteuerhilfevereine kennen diese Problematik. Den steuerlichen Beratern sind zahlreiche anhängige Verfahren bekannt. In den Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine erfolgt in jedem Fall eine gründliche Prüfung des Bescheides. Weicht dieser vom Beantragten ab oder besteht die Möglichkeit, sich an Musterverfahren anzuhängen, wird Einspruch eingelegt. Dieser Service verursacht dem Mitglied keine weiteren Kosten und ist mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag abgegolten. Der Jahresbeitrag ist oft sozial gestaffelt und beträgt ca. 30 bis 230 Euro. Wer Mitglied werden will, kann sich als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser an eine der örtlichen Beratungsstellen der Vereine wenden. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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